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nıcht 1Ur für Religionsflüchter.

ur Situation des Faches bayerıschen Schulen

In uUuNnscCcICI Gesellschaft 1st CS für Kınder und Jugendliche schwer, tragfähıige und
grundlegende Sinnangebote finden, dıe sowohl dem eiıgenen en als auch dem Cr
sellschaftlıchen System erecht werden. olfgang Brezinka bringt N auf den Punkt
„UnSsere ıberale, aufgeklärte (Gesellscha eiIInde sıch In eıner Orientierungs- und
Wertungskrise. Es andelt sıch eıne Krise der Überzeugungen VON dem, Was A1llZU-

treben und WäasSs abzulehnen ist, Was wichtig und Was unwichtig ist, Was oONner und Wäas

nıedriger ewerten ISt, Wäds unbedingt festgehalten werden soll und Was aufgegeben
werden kann 6 1 An unseTeN chulen versucht 1Nan darauf eiıne Antwort geben, 1NS-
besondere urc den Relıgi0ns- und Eth1  nterricht Der Ethikunterricht gewinnt in
uUuNsSseICI säkularen und multirelig1ösen Gesellschaft zunehmend e  eu EesSoN-
ders In den Großstädten, aber auch In manchen mittelgroßen tädten und ländlıchen
Regionen trıift dıes Wıe wird diesem anomen VON seıten des Staates in der Aus-
und Fortbildung begegnet? Wıe sıeht dıe PraxI1is im Schulalltag qaus’? Müssen Haus-
me1lster immer noch „Heıden hüten“”?, iragte UrZaGC e1in pensionlerter Lehrer

Wıe kam ZU Ethiıkunterricht? Gesetzliche Grundlagen
I Wandel der Religions- bzw Konfessionsverhältnisse
Seıit Ende des Zweıten Weltkrieges en sıch dıe gesellschaftlıchen Verhältnisse in
Deutschlan: tiefgreifend gewandelt. ine Veränderung äßt sıch auch auf dem Gebiet
der Weltanschauung feststellen * ach dem Zusammenbruch des Drıtten Reıiches DC-
hörten mehr als 95 % der Bundesbürger den beıden chrıistlıchen Gro  iırchen och
1mM anhre 970 44 ,6 %“ der Bevölkerung Miıtglıeder der römisch-katholıschen
Kırche und 49 % ıtgliıe der protestantischen Kırche (protestantische Freikiırchen
eingeschlossen). Nur 25 % der Bevölkerung gehörten kleineren Religionsgemeı1n-
SCHaiten Jüdısche, islamısche u.a.), 3,9 % konfessionsfrel. Die Oolkszäh-
lung VonN 987 zeıgt für dıe amalıge Bundesrepublık eiıne Momentaufnahme mıt 42,9
% Katholıken, 4A22 % Protestanten, 4, %O Mitglieder kleinerer Religionsgemein-
schaften und 10,2 % Konfessionsfreien. er s1ehte Bundesbürger WarTr ScChon damals
nıcht mehr ıtglie: eıner der beıden christlıchen Gro  iırchen ine sprunghafte An-
derung der Verhältnisse erbrachte dıe Wiedervereinigung Deutschlands 1mM Jahre
990 Bedingt UrCc eıiınen ogroßen Anteıl konfessionsfreier Menschen in der hemalı-
SCH DDR aben WIT 1UNMN 1m wiedervereinigten Deutschland eıinen Anteıl VONl 34,6 %
Katholıken, 38,6 %n Protestanten, 4,1 % Mitglıeder kleinerer Religionsgemeinschaf-
ten und 225 % Konfessionsfreien. Danach gehört jeder vierte Bundesbürger nıcht
mehr den beiden chrıistlıchen Gro  ırchen Es g1ibt Prognosen für das Jahr 2000, dıe

Brezinka, Werte-Erziehung ın eiıner wertunsıcheren Gesellschaft, 1n uDer, Hg.) a
che Bıldung in Ekrziehung und Unterricht, SeNdoOor 1993,

Vgl Gabrıel, andel des Relıgiösen 1m Umbruch der Moderne, in Izscheertzsch, W. /Zie-
ertz, (Hrsg.) Religionsstile Jugendliıcher und moderne Lebenswelt, München 1996, 47-52
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besagen, daß dıe beıden chrıistliıchen Gro  ırchen eweıls 1UT noch eın Drıuttel der Be-

völkerung ihren Mitgliıedern zählen twa Z % der Deutschen (cCa 2() Mıllıonen
Menschen) würden konfessionsfrel sein.? Das würde natürlıch auch die Zahl der
konfessionslosen Schüler/innen beträchtlich vergrößern. Wenngleich die Situation
den bayerischen chulen, insbesondere In der Grundschule, diesbezüglıch noch Desser
1st als ın den anderen Bundesländern, zeigen sıch auch hıer Auswirkungen. In Bay-
GTA besuchten 1m Schuljahr 997/98 VON 30 686* Grundschülerinnen und -schülern
3() 903° 57 %) den Ethikunterricht

Gesetzliche Grundlagen
Anfang der sıebzıger TE seizte In [0) 824 der 68er-Studentenbewegung eıne Entwick-
lung e1n, dıe VON einem allgemeınen Emanzipationsaufbruch gekennzeichnet War und
oft mıit einer radıkalen Kirchenkritik einherlief.® DIies führte Kirchenaustritten und

einem sprunghaften Anstıeg der Abmeldungen VO Religionsunterricht, insbeson-
dere Urc dıe kEltern, aber nach dem Erreichen der Religionsmündigkeıt auch Urc
dıe chüler selbst../
Nach AT 77 ADbs können dıie Erziehungsberechtigten über dıe Teılnahme ihres
Kındes Religionsunterricht entscheıden. Darüber hinaus esteht bereıits seit 9721
olgende egelung: Nach Vollendung des 18 Lebensjahres steht dieses eC|
den Chulern selbst Das Nähere über dıe Teilnahme und Abmeldung regelt das
Staatsministerium Ka HEG Rechtsverordnungen. R Diese egelung ist auch in Art
137, Abs verankert: „Dıie Teilnahme Religionsunterricht und kirchlichen
Handlungen und Feijerlichkeiten bleıbt der Willenserklärung der Erziehungsberechtig-
{en.; VO vollendeten 18 Lebensjahr ah der Willenserklärung der chüler berlas-
SC  - Die Motive des Fernbleibens VO konfessionellen Religionsunterricht J6
doch nıcht unumstritten. SO plelte auch der 5  eNU: VON Freistunden“ eine nıcht BC-
rınge Rolle ” Des weiteren eıichte die Spannbreıite VoONn Gewissensgründen über Unzu-
friedenheıit mıiıt dem Religionsunterricht bıs einem en demonstrierten Protest als
Selbstbestimmungsakt Elternhaus, Schule und Gesellschaftssystem. ‘” urc
dıe Inanspruchnahme dieser Möglichkeıit kam CS nıcht 1U eiınem schulorganısator1-

Quelle „Statistisches ahrbuc Ergebnisse der Volkszählung 87, Heft 6/Fachserie \ für dıe ehe-
malıge DD  Z ach Spliegel 46/ 1990 Hıer wurde, Was dıe Extrapolation der aten betrifft, bewußt
sehr vorsichtig geschätzt. ESs existieren Veröffentlichungen, die einem deutlich höheren Anteıl
Konfessionslosen kommen (vgl Proske, W., In Materialıen und Informatıonen ZUr Zeıt 4/91,
9-20

ayer Staatsministerium für Unterricht und Kultus Hg.) Schule und Bıldung In Bayern 1998,
(1 A, Bildungsstatistik, München 1998, 58

Auskunft des Bayerischen Statistischen Landesamts In München VO: JT Juniı 1999

Vgl NipKow, Bıldung in eıner pluralen Welt, 1 Moralpädagogiık iIm Pluralısmus, GÜü-
ersloh 1998, 68; vgl ers Bıldung 1n einer pluralen Welt, 2‘ Religionspädagogık 1Im uralıs-
INUuS, Gütersloh 1998,

Vgl reml, als Unterrichtsfach in den verschiedenen Bundesländern Fıne Zwischen-
llanz, ıIn und Unterricht, Fachzeıitschrift für den Unterricht, erte und Normen (1994)
18f.

Art 46, Abs BayEUG (Bayerisches (jesetz ber das Erzıiehungs- und Unterrichtswesen), in
Hahn, Schulordnung für dıe Volksschulen iın Bayern VSO, München 1994llY
J  ( Vgl Franzen, Ethikunterricht, in Hastedt, H./ artens, Hg.) Eın Grundkurs
Reinbek 1994, 301
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schen, sondern auch einem verfassungsrechtliıchen Problem, das bIis In dıe heutige
Ethik-Diskussion hineinreicht Einerseıits esteht das EC| nıcht Religionsunter-
richt teilnehmen mussen, andererseı1ts verbietet dies der Status des ordentlıchen
Lehrfaches J Jer ist sowohl weltanschaulıch gebunden als auch ordentliıches
eNrTifacC In einer weltanschaulıch neutralen Schule WE INan wıll e1in Anachro-
Nn1ıSmMmUS. Als „unordentlıches Schulfach“, nach den relig1ösen Lehren der Religions-
gemeinschaften hbestimmtes Unterrichtsfach, a1SO e1in VON den Kırchen in alleinıger
Verantwortung getragener Weltanschauungsunterricht für hre Miıtglıeder, esteht
keıne Teilnahmepftlıicht. Diese eigentümlıche Konstruktion des plelte olange ke1l-

olle, als dıe deutschen chüler in der egel gleichzeıltig beıden hier beteiligten
Systemen, der Schule und der Kırche, angehörten. Solange diese Koilmnzıdenz der Miıt-
glıedschaften für dıe überwiegende eNrza aller chüler bestand, 1e das rıvileg
der Kırchen In dieser Angelegenheıt unproblematisch.
knde der sechzıger re kam CS einem ande]l der Verhältnisse: Dıe Zahl der Kon-
fessionsfreien nahm und zudem kam CS zahlreichen Abmeldungen VO Reli-
gionsunterricht. Darauf reaglerten dıe beıden Kırchen, zunächst dıe Katholıische Kır-
che  12 und dann e1in Jahr späater dıe Evangelısche Kirche‘*, dıe für dıe sogenannten „Re-
lıgı1onsflüchter”, anläßlıch eıner kmpfehlung der Kultusministerkonferenz, eiınen „Er-
satzunterricht”“ 14 forderten. Ihr Interesse Waäal 6S In ErFrsSier Linıle, dıe Abmeldungen VO

Religionsunterricht kompensieren, Was heute noch dıe erschwerte Unterrichtsorga-
nısatıon des Ethikunterrichts ze1gt. ber nıcht 1Ur dıe Kırchen, sondern auch der Staat

eın dezidiertes E1ıgeninteresse, eın „Ersatzfach” in den chulen etablieren‘?,
WI1Ie Treml}!® formulıert: ” 573 dıe der funktionalen Dıifferenzierung der (Jesell-

schaft innewohnende Tendenz Z7 Zerstreuung der heterogenen Kräfte 11LG OTrTde-
LUNS gemeinsamer, homogener erte kompensıieren. ”
Die Auseinanderentwicklung VOIN verschiedenen Anschauungen einzelner Gruppen
der Gesellschaft sollte also urc eıne Übereinstimmung in den Grundwerten ausgeglı-
chen werden. Sowohl der Staat als auch dıe Kırchen konnten sıch be1 der Einrichtung
des Unterrichtsfaches aufdıe Verfassung des Freistaates Bayern VO Dezem:-
ber 946 erufen Dort el CS

„FÜür chüler: dıe nıcht Religionsunterricht teilnehmen, i1st eın Unterricht über dıe
allgemeın anerkannten (Grundsätze der Sıttlichkeit einzurıichten. 17
| () Vgl Blöckl, Religionsunterricht und Ethikunterricht /Zusammenhänge und Unterschiede, in
Pädagogische Welt Zeıutschrift für Unterricht und Erziehung (1996) 281

reml, a.a.Q., 18
12 Vgl Der Religionsunterricht In der Schule FEın eschlu der (Gemeimsamen Synode der Bıstümer
in der Bundesrepublık Deutschlan: Sonderdruck AdUS der Offizıellen Gesamtausgabe der Gemein-

5Synode der Bıstümer In der Bundesrepublık Deutschland, hrsg VO Sekretarla|! der eut-
schen Biıschofskonferenz, Heftreihe Synodenbeschluss NT 4, Bonn 1974, 41
13 ESCHIL des Ausschusses Bıldung und Erziehung der Synode der EV Kırche In Hessen und Nas-
Sdu VO TBD 1975
14 Baden-Württemberg, Schulgesetz in der Fassung VO' 23 März 1976, 100, Abs ist der 1NZ1-
SC Ort, dem der Begriff „Ersatzfach” in einem (Gjesetzestext gebraucht wird, zıt Schmidt Di1-
daktık des Ethikunterrichts, l tuttgart, Berlın, öln 1983, L}
15 Vgl Nipkow, a.a.O., 1, Moralpädagogik 1Im Pluralısmus, Gütersloh 1998, 68
16 reml, a.a:6)::;
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Ahnlich gefaßt ist der Artıkel 35 der Verfassung des LLandes Rheinland-  alz VOIN

947
BÜr Jugendliche, dıe nıcht Religionsunterricht teilnehmen, 1st ein Unterricht über

S18dıe allgemeın anerkannten (Gjrundsätze des natürlıchen Sıttengesetzes erteılen.
Diesen Auftrag egann 1L1all MNUuN in dıe Wiırklıichkeıit mzusetzen, und das NCUC Fach
8 th k“ wurde eingerichtet. Auf dem Hintergrun dieser Entwiıcklungen kam CS dann
972 in Bayern und einland-Pfalz aufgrun( der verfassungsrechtlichen Veranke-
TUuNng ZUI Einführung des Ethikunterrichts als „Ersatzfach” für das ordentliıche Fach
elıg10n. DIie Einrichtung des Ethikunterrichts in Bayern und Rheinland-  alz löste
erhebliche ToOteste dUus und führte eiıner age beım Bundesverwaltungsgericht, dıie
mıt einem Entscheıid VO Maı 973 zurückgewlesen wurde In dem höchtsrichter-
ichen Urteıl wird bestätigt, daß dıe Länder 1m Rahmen der staatlıchen Schulaufsicht
nach AT 77 ADbs befugt SINd, für dıe Religionsunterricht nıcht teilnehmen-
den chüler einen oblıgatorischen Ersatzunterricht In Philosophie einzurichten. Auch
en Ersatzunterricht In Religionskunde sSEe1 prinzıpilell zulässıg, WENN der aa dies Z
Erreichung des gesetzien Bildungsziels Tur Sinnvoll alte Wesentlich sE1 jedoch, da
CS sich einen rel1g1Öös wertneutralen Ersatzunterricht handle 19

In Bayern wurde das Fach erstmals 97/2 In den Gymnasıen eingeführt. In einer
Verlautbarun des Kultusministeriıums Nr 4/2 8 /34 b VO  = März 973
el CS

„Mit Schreiben des Ministeriums MS5) VO 25 Maı 972 Nr 172 8/65 34 7 wurde
der In Art 3: Abs für chüler, die Religionsunterricht nıcht teilnehmen,

‘20vorgesehene —  nterricht den Gymnasıen des Landes eingeführt.
Im gleichen Jahr wurde dann 1mM MmMts des Bayerıischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus (KMBI) München 28 Julı 1972, Nr S: der CurrIi-
culare Lehrplan für das Unterrichtsfach veröffentlicht Dort el 6S

„Bekanntmachung über den curricularen Lehrplan für das Unterrichtsfach
SCHL Art 13Z7: Abs VO Julı 072 Nr 1/2 8/8O 828 Das Unterrichts-
fach wırd SCHL Art S ADbsS für chüler eingerıichtet, die Relig10nsS-
unterricht nıcht teilnehmen. Der nachfolgen veröffentlichte ehrplan ist hinsıchtliıch
der Schulgattungen übergreifen und nach Jahrgangsstufen konzıpiert. Als curricula-
TGr Lehrplan ordnet f die Lerninhalte, das Unterrichtsverfahren und dıe Lernzielkon-
trolle eweıls Lernzielen Diese S1Ind aber nıcht eıt operationalısıiert, daß dem

21Lehrer nıcht eın Spielraum eigener Gestaltung verbliebe
Des welteren wird auf folgendes hingewlesen: .DIe vorliıegenden ehrpläne sınd
nächst für eıne Erprobungsphase gültig DIe chulen, denen der ehrplan erprobt
wird, können auf TUN! der mıt dem Lehrplan gemachten Erfahrungen hIıs ZU Ende
17 Art I3 Abs
18 Blöckl, Aa O: 281
19 Vgl ebd., 281

Staatsinstitut für Schulpädagogık München (Hrsg.) Handreichungen für das Unterrichtsfach
Ethık, Donauwörth 1973,

Bekanntmachung ber den curricularen ehrplan für das Unterrichtsfach BCHL Art 13%
Abs VOIIl Julı 1972 Nr I1/2 8/89 829, in Amitsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus, München 2811972 Nr 3, 73
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des Schuljahres HAAA Anderungsvorschläge über das Staatsinstitut für CcChulpäd-

C Kag0gı1ık dem Staatsministerium vorlegen.
Auch für die anderen Schulgattungen wurden Bestimmungen erlassen

Fachoberschulen Nehmen 11UT verhältnısmäßie wenı1ge chüler Unterricht In
teil, kann eiıne gemeinsame Unterrichtung mıiıt CcChulern des Gymnasıums (am

Gymnasıum oder der Fachoberschule) erfolgen.
Berufliche Schulen In chulen mıt Vollzeıitunterricht wıird analog der egelung

für dıe Gymnasıen verfahren. In chulen mıt Teıillzeitunterricht können chüler aus

oder Schülerjahrgängen zusammengefaßt werden, WENN auft TUN! der Teılnehmer-
zahl der Unterricht nach aufste1igenden Klassen nıcht möglıch 1St In diesem Fall Sind
dıe Ihemen des Lehrplanes auszuwählen, dıe Unterrichtszıiele für dıe Jahr-
gangsstufen 1mM autTte VON DZW ahren erreıicht werden.

Hauptschulen: An den Hauptschulen können nach Bedart mehrere Jahrgangsstufen
einem KUurs zusammengefaßt werden, WEeNnNn aut TUN! der Teilnehmerzah nıcht für

jeden SchülerjJahrgang eiIn eigener uUrs zustande omm erden ZWwel Kurse gebıil-
det, empfiehlt sıch dıe Gliederung 5/6 und 9.en23
Nachdem dıe e1n] aährıge Erprobungsphase des Ethikunterrichtes den Gymnasıen aD-
gelaufen Waäl, wurden 1mM Schreiben des KultusminısteriıumsMNr 1/2 8/34 S
VO März 973 olgende Verordnungen erlassen:
2Der mıiıt Bekanntmachung des Kultusministeriums VO Jul1 972
730) veröffentlichte ehrplan wurde 1mM laufenden Schuljahr zahlreichen 'ymna-
sıen erprobt. Im Zuge der schrittweisen Einrichtung des Ethi  nterrichts wırd
1.8 973 WIEe 01g verfahren.

An den Gymnasıen mıit herkömmlıicher ers ırd VO Cchuljahr 9073/74
der Unterricht ıIn In den Jahrgangsstufen L3 allgemeın eingerıichtet.
An den Gymnasıen, dıe mıt der Durchführung des Versuchs ZUTr Neugestaltung der
ogymnasıalen Oberstufe als Kollegstufe DZW als Studienstufe beauftragt SInd, De-
ginnt dıe Eiınführung mıt dem ahrgang, der 1Im Schuljahr 9073/74 In dıe F Jahr-
gangsstufe eintriıtt.
Im Bereıich der gymnasıalen nter- und Mittelstufe (Jahrgangsstufe 5-10) wIird dıe
ase der Erprobung der Lehrpläne zunächst bıs 1.8 975 fortgesetzt. Chulen, dıe
sıch 1Im Schuljahr 973/75 der Erprobung der ehrpläne beteiligen wollen, mel-
den dies bis späatestens 15 Jun1ı des jeweılıgen Schuljahres Angabe des für dıie
Erteilung des Unterrichts vorgesehenen Lehrers dem Staatsministerium An
Chulen, enen die Erprobung der ehrpläne des Ethik-Unterrichts iın der nitier-
und Miıttelstufe durchgeführt wırd, ist der Unterricht auch in der nter- und Miıttel-
stufe ordentliıches eNrTaCc Gc

Miıt diıesem TIE wurde also der Ethikunterricht offizıell ın den bayerischen Gymna-
sıen eingeführt. In den darauffolgenden Jahren kam 6S allerdings immer wlıeder

22 Ebd., 730
23 Bekanntmachung ber den curricularen ehrplan für das Unterrichtsfach Ethik SC Art 137
Abs VOIN Julı 1972 Nr 11/2 /R 829., in MBI München, 28.F14972, NT 13, 730
24 Vgl Schreıben des Kultusministeriums Nr 11/2 8/34 F VOM März 1973, in Staatsınstitut
für Schulpädagogık (Hrsg.), München 1973, 1 Off.
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Lehrplanänderungen. Ahnlich den Versuchen In Bayern wurde auch ın eıin-
land-Pfalz 972/73 Art 33, ADbs der Landesverfassung VOII Rheinland-Pfal
als Pflıcht- DZW Alternatıvfac ZU Religionsunterricht angeboten. er zunächst für
eıne Erprobungsphase ültige curriculare Lehrplan Bayerns DZW dıe vorläufigen
Rıc)  inıen und Arbeıtshilfen für Rheinland-Pfalz wenden sıch 1L1UT dıe ekundar-
stufe und IL, innerhalb dieser beiıden Stufen jedoch nıcht 1UT Gymnasıasten, SOIMN-

dern ehbenso dıe upt- und Realschüler, Berufsfachschüler, Berufsschüler und
Fachoberschüler, während dıe Primarstufe unberücksichtigt bleibt. “
Pa zehn re später, nach der Einführung VON den bayerischen Gymnasıen,
wurde Junı 082 der Ethikunterricht für dıe Grundschule eingeführt.“® SO e1
CS 1Im Amlitsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (KMBI)
VO 8.6.1982 Nr Y,81
‚Einführung des rplans für das Fach In der Grunds  UE Bekanntmachung
des Bayerisc Staatsministeriums für Unterricht und Kultus VO E MäArz 9872 Nr
{ 11 4/3 1 651

Der Lehrplan für das Fach In der ersten hıs vierten Jahrgangsstufe der rund-
schule wırd ın der Sondernummer 16 des Amitsblattes des Bayerischen Staatsmin1s-
er1ums für Unterricht und Kultus veröffentlicht ET trıtt August 082 für alle
bayerischen Grundschulen iın Ta ]

Erst 986 folgte dıe Herausgabe eines spezıfischen Lehrplans für das Fach In der
Hauptschule.

Zur Konzeption des Faches
i} Grundsätzliche Überlegungen
Mit dem Fach wırd oft Werterziehung verbunden. In dieser Konzeption wırd dıe
klassısche Posıtion der moralıschen Unterweısung vertreien Sıe wıll sittlıch erziehen
und als wertorientierter Unterricht explizıt Werterziehung SeIN. Zie]l 1st alsSO dıe Ver-

mittlung VON ora DZW VON Werten und ugenden. Doch Was ist eigentlich mıiıt Wer-
ten und ugenden gemeınt?
Der Begriff Wer 1st In unseTeTr eıt ZU Modewort geworden; der Name erteer-
ziehung‘ ZU pädagogischen Schlagwort. “ nter den Wertbegriff tallen Güter, dıe
dem Menschen werTt S1nd. Das onnen einmal materielle (jüter se1in oder Besiıtz,
CDCn Gesundheıit oder geistige üter, WIE Wiıssen, oral, ec elıg10n, Kunst
Darüber hınaus g1ibt D Grundwerte, WIE S: e1spie dıe Menschenrechte. Man
pricht auch Von ewigen Werten, dıe es „  ahre, ute und Schöne“ einschlıeßen.
ESs g1bt Z7WE] Feststellungen, dıe 1Im usammenhang mıiıt Werten emacht werden kOÖönNn-
Ne  . Dies Ist ZU einen, daß wertfreies FErlieben nıcht möglıch ist Wertfreıie iırklıch-
keıt rleben jeße, Wirklichkeıit ohne ZU auf sıch erfahren, ohne ZU darauf,
ob, in welchem aße und In welcher Hınsıcht mich das FErlebte ZUl Zustimmung Oder

Ablehnung drängt. Menschen können aber dıe Welt nıcht erleben, als gäbe CS S1e
25 Vgl Höffe Ethikunterricht, ın Rombach (Hrsg.) Wörterbuch der Pädagogık, .
Freiburg, asel, Wıen 1977, DL
26 Ebd., D
27 Vgl rezinka, Za 53
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nıcht ES ist immer ıhr Erleben und er immer mıiıt elıner Stellungnahme ihrerse1ts
verbunden. ES se1 jedoch edenken, dal nıcht alles, Was S1IE für wertvoll halten,
auch WITKIIC wertvoll 1st Als zwelıtes sSEe1 angemerkt: erte Sınd keıne Eınbildung.
Wenn S1C eınen Wert erleben: erklaren S1IC nıcht als wertvoll, ondern zeigt
sıch ıhnen als wertvoll 1C S1e lösen be1 sıch das Gefühl der Freude dUS, sondern dıe
inge, enen S1Ee sıch freuen. Wäre das nıcht S könnten S1E verschıedene Freuden
Sal N1IC unterscheıden. Desgleichen entstehen sıttlıche ertie nıcht Urc Setzung
VONN Menschen *®
Nach Brezinkas?? Ansıcht faßt der Begrıff „Werterziehung “ Erziehungsaufgaben
SaINIMNMCI, dıe folgenden amen ekannt SInd: relıg1öse Erziehung, weltanschau-
16 oder ebenskundlıc. Erziehung, moralısche Oder sıttlıche Erziıehung, Rechtser-
ziehung, staatsbürgerlıiche, polıtische und sozlale Erziehung SOWIE asthetische FErzie-
hung Diese erzieherischen Teılaufgaben en folgendes geme1nsam: Es soll
Glaubensüberzeugungen, Gesinnungseinstellungen, Grundhaltungen und persönlit-
chen Wertrangordnungen CTrZOBECN werden, dıe den normatıven Orientierungsgütern
der eigenen Gesellschaft entsprechen. Zu diesen Orientierungsgütern gehören moralı-
sche und rechtliche ormen, Persönlichkeitsideale und Gesellschaftsıdeale, Instituti10-
NenNn als verpflichtende Elemente der gemeinsamen Lebensordnung SOWI1e klassısche
erke der Dic  uns und der anderen schönen Künste Fuür diese Orientierungsgüter
en sıch dıe amen 5  erte  . eingebürgert, für dıe angestrebten Persönlichkeitse1-
genschaften „Werteıinstellungen“, „Werthaltungen“, „Wertorientierungen”. iıne
grundlegende Einsicht 1st arüber hınaus, daß „Wiıssen und Onnen DbZW „Kenntnis-

und Fertigkeiten“ alleın nıcht genügen, se1n en gul, selbständıg und soz1al-
verantwortlich führen können Zur Lebenstüchtigkeıt ehören auch positive Wert-
einstellungen und Gesinnungen. „Werte-Erziehung“ 1st a1sSO 11UT eın ame, der
alte und bleibende Erziehungsaufgaben begrifflich zusammentTaßt. Es sınd ufgaben,
die alle darauf abzıelen, In den Erziehenden gute Bındungen fördern, j1ebe

estimmten Kulturgütern, die als besonders wertvoll gelten. Diese bıindenden Eın-
stellungen, Neigungen und Interessen werden als Erziehungsziele geselzl, we1l INan

annımmt, daß sS1e für das ndıvıduelle Wohl der Person WIe für das soz1lale Wohl NOTL-

wendıg sind. “°
Diese Aspekte betont auch ausdrücklıch der ehrplan für dıe Grundschulen In
Bayern. Hıerzu el CS

JJ Ethikunterricht der Grundschulen wiıll] den CcChulern VOT em für dıe sıttlıche
Forderung In Alltagssıtuationen des kindlıchen L ebens feinfühlıg machen. aDel soll
CT dem Kınd grundlegende sittlıche erte aufschließen und ıhm helfen, danach han-
deln. “*}
Jene Auffassungen also bılden den Mittelpunkt des Ethikunterrichts, In dem nıcht Fra-
SCNH, ondern (normatıve) Antworten stehen, doch VOT em das praktiısche Einüben in

28 Vgl 1ater Werterziehung. Grundsätzlıches ZUMM Ethikunterricht, 1n Pädagogische Welt 4 /
(1993) YOftf.
29 Brezinka, a.a.Q.,
3() Ebd
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dıe elebte Ö1  iıchke1 der Tradıtionen. Im wesentlıchen ist ein olcher Unterricht eın
weltanschaulıcher. WEeNN auch nıcht immer eın offensıiıchtlıcher Gesinnungsunterricht,
we1l S: den Aspekt AT moralıschen Erziehung In Anspruch nımmt 1eser damıt tan-

gjierte Kernbereıic. wırd häufig mıiıt „Grundwerten”“ umschrıeben. Kr beruft sıch auf
dıe FDGO (Freiheıitlich Demokratıische Grundordnung), das Grundgesetz, dıe
UN-Erklärung der Menschenrechte VON 948 und 950) oder dıe Bayerische Verfas-

SUuNg
„Dıie Schule soll nıcht 11UT Wıssen und onnen vermitteln. ondern auch Herz und
Charakter bilden, ““
Diese grundlegenden sıttlıchen erie 1Im Ethikunterricht beziehen sıch nıcht, WIE
Hans Zehetmaıir, der bayerısche Minıster für Kunst und Wissenschaft, betont, auf „das
Glaubenssystem eMMer Kırche, sondern auf das abendländısche OS, W1Ie 6S sıch In
der europäischen Geschichte auf dıe verschlıedenen Konfessionen übergreifen he-

rausgebildet hat: 33 Des weıteren stellt CI fest. „daß dem chüler 1mM Ethikunterricht
die zentralen erte der bendländisch-christlichen Überlieferung sowohl inhaltlıch,

6C 34
alSs in ihrer weltgeschichtlichen Wirksamke1r verständlıch emacht werden sollen
Aber Zehetmair gibt keine nähere Erklärung, Was mıt „abendländıscher ultur“ DC-
meılnt ist olfgang Elitner” erläutert den Begrıff „abendländısches . DZW
„abendländısche Kultur ”“ SCNAUCT. S1e hat „vler Wurzeln dıe modernen NaturwIi1issen-
schaften, dıe Philosophıe als Besinnung antıken 4 eEXIEN: theologische Fragestellun-
SCH und den politisch-sozialkundlichen Bereich. “ Karl TNS Nipkow”® ubt dieser
Sichtweise, dıe 11UT das christlich-abendländische OS 1mM 16 hat, MmMassıve Kriıtık
und möchte em universelles OS berücksichtigt WI1ISsen.
Die ere dieser Kulturüberlieferung bezeıichnet Zehetmaıir mıt Menschenwürde,
Freıiheıt, Sozlalverpflichtung und IC VOI Gott37
Bezugsdiszıplın dieses Ethikunterrichts 1st also, WEeNN auch nıcht explizıit erwähnt, al-
6S Was dıie immanente Ableitungslogı GikE alsSO dıe Theologıe. Dieser Ethiıkun-
terricht ezieht sıch auf dıe praktısche Hermeneutik der vorgegebenen chrıistlıchen
(irundwerte ZU WeC der Produktion praktischer Sittlichkeıt, dıe sıch 1mM UÜber-
zeugtsein und 1M Handeln DZW. 1Im Iun zeigt.”®
Ist 6S jedoch nıcht fragwürdig, in einem Ethikunterricht, der Ja für Kınder ohne Kon-
fession edacht 1St, Ehrfurcht VOT (Gott vermıiıtteln? Wiırd hıer nıcht dıe Intention des
Ethikunterrichts verfehlt? Sol] der Ethikunterricht etiwa doch ein getarnter Relıg10nS-
unterricht se1in?

372 A H Abs 1B
372 Zehetmaır, Überlegungen ZUm Ethikunterricht, In Pädagogische Welt Zeitschrift für nter-
T1IC und Erziehung 4 / (1993)

Ebd.,
35 Flitner, W., z1ıt 1ater, Ethiık als Unterrichtsfach. Überlegungen Aaus schulpädagogischer
16 in Pädagogische Welt Zeitschrift für Unterricht und Erziehung 49 (1995) 286
316 Vgl Nipkow, Bıldung ın eiıner pluralen Welt, Band Moralpädagogik im Pluralısmus, (Jü-
ersloh 1998, 110-113
3° Vgl etmaır, 1a ©-
38 Vgl Treml, 227105
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Man sollte dıesen vierten Punkt vielleicht besser „Begegnung mıiıt dem Relıgiösen 1Im
enschen  . bezeichnen. Natürlıch beinhaltet der Aspekt des Relıgiösen 1ImM NnN{ier-
rIC auch dıe Erarbeıtung VON und dıe Konfrontation mıt chrıstlichen Wertvorstellun-
SCcHh Aber beschneide 11an nıcht das Prinzıp der freien Glaubensentscheidung und
-ausübung der chüler ÜUre eınen implıizıt vorhandenen theıistischen Orlentierungs-
rahmen?
aturlıc ist unbestritten, dalß dıe CAr1S  1CcNe und verschlıedene andere Ethiken
gemeinsame Schniıttpunkte en Eınes ist jedoch klar, und hiler ist der Auffassung
Zehetmairs wlieder zuzustimmen, daß der Ethikunterricht NI eın getlarnter Relı1-
g]onsunterricht se1n darf, sondern, selner Glaubwürdigkeit wiıllen, einem eigen-
ständıgen Konzept finden muß, wenngleıch Ethıkunterricht und Relıgionsunterricht
naturgemäß thematıiısche Geme1hnsamkeıten aufwelsen. Da dıe Ausweltung des 1K-
unterrichts iıhre Tsachen In der Erosion der überlieferten Relıigliosıität hat, Aauft INan

r’ das Fach vernachlässıgen, einer welteren relıg1ösen Erosion VOor-
SC elsten. DIe Schule muß dıe Gegebenheıten der sakularısierten Gegenwart hbe-
rücksichtigen, eshalb kann SE CII 1im Elternhaus keine relig1öse Erziehung der
Kınder ertölste, dies nıcht In ZWEeI Wochenstunden nachholen ESs g1bt auch zunehmen-
de Vorbehalte gegenüber elıgıon und Kırche, S1Ce steigern das Bedürfnis nach moralı-
schem und weltanschaulichem Orientierungswissen.?  7
(C'harakterıistisch für diese Konzeption 1st VOT em dıe Grundentscheidung: 95  t-
hıkunterricht wıll kein Unterricht 1mM Fach Philosophie Se1N; G1 kann 191088 Werterzie-
hung auf der Grundlage der Bayerischen Verfassung und des Grundgesetzes se1n,
auf der Grundlage der Menschenrechte Dıe Folgen dieser Grundentscheidung
sınd 1Im Vergleıch einem reinen Philosophieunterricht In eiıner Hınsıcht größere
Verbindlichkeıit dıe den Menschenrechten zugrundeliegenden erte SInd nıcht relatı-
vierbar, stehen nıcht ZUL Dıskussıion, Ondern bılden die estfe Basıs, auf der sıch erst
Meınungs- und Weltanschauungspluralısmus legıtim entfalten kann  e «40 DIe 101
au 1m kern darauf hinaus, daß CS 1m Bereich der grundlegenden Werte und Normen
keinen logischen Deduktionszusammenhang bis hıneıin In den Unterricht geben und
eshalb auch der normatıve Geltungsanspruch nıcht allgemeingültig egründet werden
kann. Aber selbst WECNN dies theoretisch möglıch wäre, 1st dıe praktische UrCc  T=
arkeıt raglıch. Dort, die selbstverständlich elebte implızıte S1  ichkeı Iragwür-
dig geworden ISst, kann S1e Uurc eiıne explıizıte moralısche Erzıehung nıcht ohne
weılteres EerZEUZL werden, denn dıe Soz1lalısatıon gelebter Sıttlichkeit wirkt UrCc die
Latenz iıhrer Kontingenz, Was jeder manıfesten intentionalen Erziehung gerade abgeht.
Sie wıll das Nicht-Mehrselbstverständliche (Kontingente) wlieder selbstverständlıch
(notwendig machen
Diese Posıtion hat hre Vorzüge, da s1e eindeutige Zielvorstellungen hat Ihr Gesamt-
zusammenhang suggeriert eıne fast geschlossene Konzeption des Ethikunterrichts fern
jeder ungelösten Begründungsproblematık. „Beliebigkeit wırd vermieden, es hat

641seinen notwendigen Stellenwer:
30 Vgl etmair, a.a.ÖQ.,

ernSC Werterziehung als nterrichtsfach in Bayern, in Zeitschrift für die
der Philosophiıe 1981,
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Begründet wIrd dieser Ethikunterricht alsSO auch VON der kulturtheoretischen eite her
Durch dıie Enkulturation das 99  rlernen VON und der Umgang mMI Kultur
Schulunterricht  “ 42 soll der allge:  1  n Orientierungslosigkeıt und dem erte-
chwund entgegengetreien werden: adurch, daß I1lall rdnungs- und Lebensformen
116 Besinnung auf Tradıtion anbietet. Etabliert hat sıch diese Konzeption als „Ge-

C6 43gen-Programm ZUT einseıitigen wissenschaftsorientierten Erziehung“.
Vorschläge ZUr Realisierung den Lehrplänen

Wıe dıe VOTaNSCZANSCHCH kErörterungen EZEISi 1ST n möglıch MI1 dem Fach
(1m Sinne des der Verfassung verankerten Toleranz und Pluralısmusgebots

weltanschaulıch neutral SCIN JE Forderung erTifullen einschlägıge Verfassungs-,
eseIzEeS- und Lehrplantexte. Dennoch muß, WEn gesellschaftlıche Ordnungen und
Systeme funktionıeren sollen, CII bestimmter Mındestkanon Werten und Normen““
grundgelegt werden Wiater® diese erie und ormen „Minımalethık" und

1ese Mınımalethi soll weltanschau-g1bt CI AL Definiıtion
lıch relıg1öÖser Verbindlichkeıiten iür alle und jeden überzeugend SCIMN und erpfIlich-
tend emacht werden Zehetmaıir pricht VOIl „gesellschaftlıchen Werten und NOor-

dem demokratischen Grundkonsens“ dıe Sanz zentrale Themen des
Ethikunterrichts darstellen Begründet SINd solche Wertvorstellungen der dee
überposıtiven Menschenrechtes der dee Sıttlıchkeit dıe den einzelnen nıcht
VON SCIHNCI persönlichen Verantwortung gegenüber gemeinschaftlıch gesellschaftlı-
cher UÜbereinkünfte entlastet IDIie (jrundrechte beziıehen sıch auf das Naturrecht des
Menschen das iıhm nıcht erst der Staat g1bt ondern das (ST: VOIl Geburt aus besıtzt
Jene „vorstaatlıchen Rechte““*” SINd verbDıindlıc nıedergelegt worden der „  OC
einenNn Erklärung der Menschenrechte VOoO 1 Dezember 1948“ S1e tellen C1INEC Be-

Rıchtschnur für alle Völker und Natıonen dar, WIC CS Vorwort el
Auch Grundgesetz der Bundesrepublık Deutschlan: werden dıe Menschenrechte
(Art {19) UrcC. den AT 79, Abs nachdrücklic. geschützt, wobel C1INC Ande-
[1UNg für unzulässıg erklärt ırd Jene Gesetze SInd adurch legıtimıert, dal} SIC für alle
Menschen gleichermaßen zutreffen und Nspruc werden können und
der Selbst- und Höherentwicklung des Menschen dem und derur des C1N-

zelinen und der Menschheit Insgesamıt dienen
1ese sıttlıchen Verbindlichkeiten sınd aus Werttradıtionen erwachsen Das (C’hrısten-

kanner zweıfelsohne als „prägender und Bildungsfaktor““® bezeichnet
werden Auch das Grundgesetz leıtet sıch VON christlıch gepragien Mensch-
heitsverständnıs ah Das Chrıstentum hat SCIHNCTI SanzcCh 16 dıe gegenwarltlıgen

Vgl rem als Unterrichtsfach Aa 26f
42 1ater als Unterrichtsfach 286
43 Brezinka
44 Vgl Schmuidt Didaktık des Eth1  nterrichts gar Berlın öln 1983
45 Vgl later Ethıik unterrichten und lernen Überlegungen aus schulpädagogıscher 1C:
Pädagogische Welt 48 (1994) 11
46 Vgl etimaır UÜberlegungen ZUMm Ethikunterricht a.Ö0
47 Wiesehöfer Herausforderung Zusammenleben Teıl Berlın 1992
48 Schmidt des Ethikunterrichts Z
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westliıchen (Gesellschaften tarker eprägt als alle anderen Tradıtionen. Unstreıitig 1st
aber auch, daß Menschenrechte und sıttlıche Autonomie Jahrhunderte lang eru-
{ung auf cCArıstliche Überzeugungen verletzt worden sınd und wesentliıche Freiheılts-
rechte dıe Reliıgionsfreiheilt das herrschende Christentum erkämpft WC

den mußten, WENN auch Beteiligung VOIN Christen. Der auf enschen- und
(Grundrechte verpflichtende Unterricht darf sıch emnach weder ZU unkrıtischen
Vermiuttler christliıcher Überzeugungen machen lassen, noch kann CF das Christentum
ausklammern wollen
Auch der ehrplan für dıe Grundschulen In Bayern beinhaltet den (Grundbestan: Ad1Nle1-

kannter efte: dıe In ausgewählten Kulturinhalten überlegten Zielsetzungen ZUT

Mündıgwerdung und kmanzıpatıon der Kınder und Jugendlichen beitragen sollen.”?
Z Organisation des Faches
DIie Zahl der konfessionslosen und andersgläubigen chüler ist In den etzten Jahren
erheblich angewachsen. War CS noch VOT einem Jahrzehnt eine verschwındende kleine
Minderheit (um dıe Ial sıch seltens der Schulverwaltung kaum edanken machen
brauchte), mu sıch heutzutage dıe Schulleitung eine adäquate Eıngliederun
dieser wachsenden Schülerza kümmern 1er 1eg natürlıch dıe rag nach der
terrichtlıchen Organisation des Ethikunterrichts auf der Hand
ırd eın Kınd eiıner bayerischen Grundschule angemeldet, wiıird qußer nach den
uDliıchen aten ZUT Person ame, Geburtsdatum, Adresse der Erzıehungsberechtig-
ien, Staatsangehörigkeit EIC.). auch nach der Konfession des Kındes efragt. Ebenso
werden dıe Eiltern beiragt, obh S1e eiıne Teilnahme des Kındes Relıgionsunterricht
wünschen.
In ATT 7’ Abs he1ißt 6 „ DIE Erziehungsberechtigten en das CC über dıe
Tellnahme des Kındes Relıg10nsunterricht bestimmen“, d S1e können ihr
Kınd VO konfessionellen Religionsunterricht abmelden Diıese egelung 1st auch in
Art 46, Abs BayEUG verankert. Oort er G

„ DIeE Erziehungsberechtigten en das C hre Kınder VO  - Religionsunterricht
abzumelden ach Vollendung des 18 Lebensjahres ste dieses en dem chüler
selbst Das Nähere über die Teillnahme und Abmeldung regelt das Staatsminister1-

für Unterricht und HTG Rechtsverordnung. ”
Erfolgt 1U dıe Abmeldung VO Religionsunterricht, ırd das Kınd dann dem Alter-
natıv- DZW Ersatzunterricht’ zugeordnet. In Art 4 7, ADbs BayEUG el 6S

„Ethıkunterricht 1st für diejenigen chüler Pflichtfach, dıie nıcht Religi0onsunter-
richt teilnehmen.131  Ethik nicht nur für Religionsflüchter...  westlichen Gesellschaften stärker geprägt als alle anderen Traditionen. Unstreitig ist  aber auch, daß Menschenrechte und sittliche Autonomie Jahrhunderte lang unter Beru-  fung auf christliche Überzeugungen verletzt worden sind und wesentliche Freiheits-  rechte - u.a. die Religionsfreiheit - gegen das herrschende Christentum erkämpft wer-  den mußten, wenn auch unter Beteiligung von Christen. Der auf Menschen- und  Grundrechte verpflichtende Unterricht darf sich demnach weder zum unkritischen  Vermittler christlicher Überzeugungen machen lassen, noch kann er das Christentum  ausklammern wollen.  Auch der Lehrplan für die Grundschulen in Bayern beinhaltet den Grundbestand aner-  kannter Werte, die in ausgewählten Kulturinhalten unter überlegten Zielsetzungen zur  Mündigwerdung und Emanzipation der Kinder und Jugendlichen beitragen sollen.“  2.3 Organisation des Faches  Die Zahl der konfessionslosen und andersgläubigen Schüler ist in den letzten Jahren  erheblich angewachsen. War es noch vor einem Jahrzehnt eine verschwindende kleine  Minderheit (um die man sich seitens der Schulverwaltung kaum Gedanken machen  brauchte), so muß sich heutzutage die Schulleitung um eine adäquate Eingliederung  dieser wachsenden Schülerzahl kümmern. Hier liegt natürlich die Frage nach der un-  terrichtlichen Organisation des Ethikunterrichts auf der Hand.  Wird ein Kind an einer bayerischen Grundschule angemeldet, so wird außer nach den  üblichen Daten zur Person (Name, Geburtsdatum, Adresse der Erziehungsberechtig-  ten, Staatsangehörigkeit etc.), auch nach der Konfession des Kindes gefragt. Ebenso  werden die Eltern befragt, ob sie eine Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht  wünschen.  In Art. 7, Abs. 2 GGhheißt es: „Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die  Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen“, d.h., sie können ihr  Kind vom konfessionellen Religionsunterricht abmelden. Diese Regelung ist auch in  Art. 46, Abs. 4 BayEUG verankert. Dort heißt es:  „Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht  abzumelden. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieses Recht dem Schüler  selbst zu. Das Nähere über die Teilnahme und Abmeldung regelt das Staatsministeri-  um für Unterricht und Kultus durch Rechtsverordnung. “  Erfolgt nun die Abmeldung vom Religionsunterricht, wird das Kind dann dem ‘ Alter-  nativ- bzw. Ersatzunterricht’ Ethik zugeordnet. In Art. 47, Abs. 1 BayEUG heißt es:  „Ethikunterricht ist für diejenigen Schüler Pflichtfach, die nicht am Religionsunter-  richt teilnehmen.“. Auch in Art. 137, Abs. 2 BV wird dazu Stellung genommen: „Für  Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht über die allge-  mein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten.“  Es gibt eine einzige Ausnahme, bei der Schüler weder am konfessionellen Religions-  unterricht noch am Ethikunterricht teilnehmen müssen. Dies ist dann der Fall, wenn  der Schüler zu einem anerkannten fremden Religionsunterricht zugelassen wird. Hier-  zu lautete die bis zum Jahre 1996 gültoge Bestimmung nach Art.26, Abs.1 Nr. 1 Bay-  EUG:  49 Art. 26, Abs. 1, BayEUG.Auch In Art 3L, ADS wırd dazu tellung „FÜür
chüler, dıe nıcht Religionsunterricht teılnehmen, Nı ein Unterricht über dıe allge-
meın anerkannten (jrundsätze der Sıittlichkeit einzurichten. “
Es g1bt eiıne einz1ıge Ausnahme, beı der chüler weder konfessionellen Religi0ons-
unterricht noch Ethikunterricht teilnehmen mussen Dıies 1st dann der Fall, WEeNnNn
der chüler einem anerkannten remden Religionsunterricht zugelassen WITd. Hıer-

autete dıe bıs ZU re 996 ültoge Bestimmung nach bs _1 Nr Bay-
EU  C

49 Art 26, Abs L: BayEUG.



ner132

DIE Teilnahme Ethikunterricht en Fkerner en! 1ese Verpflichtung,
WC eın chüler nach 13 Abs Sätze oder VSO eıiınem remden Relıgionsun-
terricht zugelassen WIrd, 13 Abs Satz e
Dieser Religionsunterricht wırd VOI einıgen anderen Kırchen, (z.B neuapostolısches,
altkatholısches, israelıtisches Bekenntnis”) erteılt. Er findet me1st außerhalb der
Schule regelmäß1g und urc pädagogisch-fachlıch ausgebildete Lehrer
In dem Unterricht werden auch oten egeben, dıe In das Schulzeugnis aufgenommen
werden.
eıtere Ausführungsbestimmungen ZU Ethikunterricht fanden sıch In Art 26, Abs

BayEUG Dort hiel CS

„Erforderlich 1st auch VON der Möglıchkeıit eDTauC machen, den Ethikunterricht
jahrgangsübergreifend einzurichten (vgl Abs VSÖO, abgedruckt be1 Art 28 Bay-
EUG oder dıe chüler dem Ethikunterricht eiıner benachbarten Schule ZUZUWEI-
sen.|
DiIie jahrgangsstufenübergreifende Methode Mag dann sinnvoll SEIn. WEeNN einzelne

Jahrgänge nıcht weit auselinander lıegen. Ansonsten dürfte der Ethikunterricht qauf-

grun eiInes unterschiedlichen Interessens- und Wissensspektrums seltens der chüler

mıßlıngen. TODIemMeur CS geben, WE chüler der Miıttel- und Unterstufe m_

LLCI unterrichtet werden ESs ist wahrscheinlich, daß dıe alteren chüler UrC dıe Pu-

Sahnz andere Interessensgebiete aben als Kınder der Unterstufe und somıit auch
dıe TIThemen und Lernziele 1m Ethikunterricht anders ausgewählt werden. Die Stunden-
zahl des Ethikunterrichts entspricht der des Faches Religionslehre in der entsprechen-
den Jahrgangsstufe Da Ethık Pflic  A Ist, mMusSsen in diesem Fach auch Leıistungser-
ebungen stattfinden und Zeugnisnoten erteiılt werden. Vorrückungsfach 1st In
der Volksschule WIE der Religionsunterricht se1it 996
aal iic dürfen nıcht dıe nhalte benotet werden, die Einstellungen oder emotionale
und sozlale Verhaltensbereitschaften betreffen Für Ss1e raucht der Lehrer Verhaltens-

Yund Handlungssituationen mıt „Indikatorqualität  “51 bel Gelegenheit
dıie Verinnerlichung der angestrebten jele wahrnehmen können DIies sınd Z

eispiel sOzlale Umgangsformen, Hilfsbereitschaft, alten VOI Regeln des usam-

menlebens, Berücksichtigung der Gefühlslage anderer Menschen, Manipulierbarkeit
UT Werbung, Sensi1ibilıtät für sozlale Verantwortung, Umgehen mıt Autoritäten
eicC Dennoch g1bt C5S, vergleichbar mıt anderen Schulfächern, Inhalte, dıe sıch als
Wissensbestände abfragen und In schriftliıchen oder mündlichen Leistungskontrollen
überprüfen lassen Das kann, Je nach Schulstufe und ema, das Erschließen VON lex-

ien, das Ausdeuten VON Bıldern oder Liedern, Auswerten VOIN miragen, Definieren
VONn Leitbegriffen, Analysıeren VON Fallbeispielen, Wiedergeben VON Fakten über Re-

lıgıonen und Weltanschauungen us  = se1nN.
Anders als be1 der Erteilung VOIN Religionsunterricht, AKEIN Lehrer seinen
ıllen verpflichtet werden darf, Religionsunterricht erteilen  «52 (sıehe auch Art
136, Abs BV), gilt diese Bestimmung nıcht für den Ethikunterricht

5() Vgl Katholische Erziehergemeinschaft Kompendium Schulrecht und Schulkunde in Bay-
C 0.0.19906, 221

1ater unterrichten und lernen, aal
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DER (jesetz für Erzıehung und Unterricht besagte folgendes:
5  e Lehrer ist verpflichtet, den Ethikunterricht 1m Bedartfsftfalle erteılen. Die für
den Relıgıionsunterricht geltenden Bestimmungen des Art 136 bs_.3 der Bayerischen
Verfassung und des Ar 11 Volksschulgesetz gelten für den Ethikunterricht nıcht
l Obwohl Art 26, ADbs Bay EUG NIC mehr In Tra Ist, wırd INn der Prax1ıs
noch danach vertfahren
111 der Lehrer sıch der Erteilung VON Eithik entziehen, muß R dies SCHAr1  1Cc kund-
t{un 53 Der Ethikunterricht wırd In der e VOIN hauptamtlıchen, hauptberufliıchen
und nebenamtlıchen Lehrkräften ertent: welche dıe beiıden Lehramtsprüfungen abge-
legt en Diıe Eınstellung nebenberuftlicher Lehrkräfte bedarf1 der Genehmıi-
Sung 1E das Staatsminıisteri1um, wobe!l 1m Antrag dıie E1ignung der vorgesehenen
Lehrkräfte eingehend begründen ist.°* Religi0nslehrer sollen nıcht für diıe Erteilung
des Ethikunterrichts herangezogen werden
kın besonderes TODIem stel dıe Stundenplangestaltung dar. Sofern CS möglıch ISst,
muß das Fach gleichzeıntig ZU Relıg1onsunterricht erteılt werden Das 1st immer dann
der Fall, WE für katholıische und evangelısche Relıgionslehre genügen Lehrer Z
erfügung stehen, alle Parallelklassen gleichzeıtig In dıesem Fach unterrichten
können Anderntfalls kommt CS oft einem Ausweıichen auft den Nachmiuittag.
LÄäßt sıch tatsachlıc eın zeıtgleicher Unterricht VON elıgıon und N1IC verwirk-
ıchen, tellen dıe Freistunden (währen des Relıgi1onsunterrichts) eın welteres Pro-
blem dar, denn jeder chüler muß In der Zeıit. dıe f 1m Schulhaus verbringt,
beaufsichtigt werden. Das Problem en WE dıe Relıg1o0nsstunden den Rand
gelegt werden. DIie chüler mußten dann eiıne KEIC. beaufsichtigte Stillbeschäftigung
ın eınem Aufenthaltsraum erhalten, z B Hausaufgaben emacht werden können
Miıtunter werden chüler auch In den Unterricht eiıner anderen Klasse gastwelse SC
chıckt Dıies 1st fragwürdıg, WE eın Ethikunterricht OWIESO stattfindet und dıe
Schulpflicht damıt hbereıts erfüllt Ist Sr

Rechtlich esehen Wäal dıes ange eıt aber unvermeıdbar. Denn aut BayEUG Art 26,
Abs 1’ hatten dıe kEltern „keinen Rechtsanspruch, daß Ethiıkunterricht zeıtgleich mıt
dem Relıgionsunterricht statt{indet“.
2R Ausbildung der Ethiklehrer
Wıe SCHNON erwähnt, mul3 der Ethiıklehrer eın vielfältiges Aufgabenspektrum rfüllen
Er soll dıe chüler ZUuT selbständıgen Auseinandersetzung mıit den Lehrplanınhalten
ren und darauf achten, da die VO Lehrplan vorgesehenen Lernziele und VOTaUS-

gewählten Lerninhalte Zielen und nhalten ihres eigenen Lernens werden Er muß
be]l der Unterrichtsplanung das gesamte Repertoire des dıdaktischen andelns, VonNn der
didaktischen Analyse bıs ZALT varlantenreıichen methodischen Ausgestaltung, SOWIeE dıe
Forderungen nach Motivatıon, Veranschaulichung, Aktıvierung, Dıfferenzierung,
52 Kaiser, er, (Hrsg.) DiIie Schulordnung der Volksschule, Teıl IL, Kronach, München
1983,
53 Vgl ebd:; 247
54 Vgl Staatsıinstitut für Schulpädagogık München, Q.a:©;
55 TE  Vgl ampp, atgeber für konfessionslose Eltern, Schüler und Lehrer, in Proske, a.a.O.,



134 Robert ner

Zielorientierung/Zielverständigung und dıe Unterrichtsprinziıplen der Sach-, Hand-
ungs- und Schülerorientierung berücksichtigen. Des welteren soll GE TÜr dıe chüler
Vorbild semn und über eine reflektierte und offene Grundausstattung 1m ezug auf Ekın-
stellungen, Grundüberzeugungen, ormen, Wertbeurteijlungen, Gewıl1ssensfragen und
S$Sinnorljentierungen verfügen. ” Daneben muß 6T: fachwissenschaftlıch kompetent se1in
und ausreichend psychologıisches Wiıssen besıitzen
Angesichts dieser vielfältigen Anforderungen, dıe dıe Ethiklehrer gestellt werden,
IST G verständlıch, dalß s Oft eiıner Überforderung der Lehrkräfte omMm DDiese
Tatsache und dıe zunehmende ichtigkeıit des Ethikunterrichts verlangen nach einem
grundlegenden KOnzept für dıe Qualifizierung der Ethiklehrer
Mıt der Ausbildung der Ethiklehrer 1mM allgemeınen ist D csehr unterschie  16 este
Fur das Lehramt Gymnasıen g1bt En Je nach Bundesland verschiedene un1ıversıtä-
s Veranstaltungen und Seminare 1Im Fach Phılosophıe und Das Bundesland
essen ZU: e1spie hletet se1it dem Wıntersemester 996/97 einen Teılstudiengang

der Universıtät in ran Maın für das hramt Gymnasıen DiIie
Studiıendauer diıeses Teilstudiengangs etragt vier emester. In der eın Lehrangebot In
den Fachbereichen Philosophie, Gesellschaftswissenschaften, Evangelısche Theolo-
gıe und Katholısche Theologıe angeboten ırd Darüber hınaus werden den Studieren-
den Hospitationen 1mM Ethikunterricht empfohlen.?  S In Bayern g1bt CS keıine ogrundstän-
dıge Lehrerausbildung für den Ethikunterricht, dıie eiwa vergleichbar ware mıt der
Ausbildung der Relıgionslehrer. ıne Lehrerin eklagte diese Misere ım LE 089

A JOiZ gebe ich 1mM drıtten Jahr Ethikunterricht, und ich mich beım edanken
dıie nächsten Stunden in diıesem Fach fast jedesma überfordert Warum? Ich habe

dieses Fach bernommen ohne alle besondere Ausbıildung, CS g1bt keıine. Ich halt
tunden übrıg 58 Besonders gravierend ist dıe Sıtuation In der Grundschule Seıit der
Einführung des Faches 1Im Te 082 g1ibt 6S lediglich eiıne Handreichung”” Vom
Staatsinstitut für Schulpädagogıik und Bıldungsforschung München, dıe dem Lehrer
als ZUr Unterrichtsvorbereitung dıent An der UnıLwnversıität ugsburg, seıt SC-
1 aUIMNCI eıt eiIn 2stündıges Seminar In stattfindet, können enten einen
cheın erwerben Des weıteren werden se1t 973/74 Lehrgänge für TEr: dıe das
Fach unterrichten, der ademıie für Lehrerfortbildung und Personalführung
in Dıllıngen ad ONnau auf freiwilliıger Basıs angeboten. Unterrichtskonzepte für den
Ethikunterricht werden me1ist 1mM Selbststudiıum auf autodidaktıiıschem Weg erarbeıtet.
Die Aus- und Fortbildung bleıbt den Lehrkräften also weıtgehend selbst überlassen
Ethiklehrbücher sınd leıder oft UT In sehr geringer Auswahl vorhanden. Für
rerinnen und -lehrer o1bt CS allerdings einıge einschlägıige Zeitschriften, dıe OrSCNIa-
C für dıe Unterrichtspraxı1s enthalten. °
56 Vgl 1ater unterrichten und lernen, än
5 Vgl (Gjememsame Studienordnung für den Teıilstudiengang mıt dem SC Erweite-

Maın VO Dezember 1996,
rungsprüfung für das Lehramt Gymnasıen der Johann olfgang Goethe-Universität Tan

58 Andresen, Ethikunterricht in der Grundschule, in Die Grundschule (1989)
59 Handreichung ZUM Ethikunterricht in der Grundschule, hrsg VOIIl Staatsıinstitut für Schulpädago-
gik und Bildungsforschung, ünchen, Donauwörth 1994

Vgl Franzen Ethikunterricht, A, AL
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Schlußbetrachtung
In einıgen der Bundesländer hat dıe Ausbildung 1Im Schultfach eıinen höhe-
Fecn Stellenwer als In Bayern In Ihürıngen legten bereıts 994 dıe ersten Studierenden
1Im Rahmen inrer ersten Staatsprüfung für das Lehramt Grundschulen eın Examen
1Im Fach aD ach der Prognose VON Franzen  61 sıch dıe Zahl der absolvier-
ten Staatsprüfungen für eInNnes der Lehrämter 1Im Fach bıs 996 vermutlich auf
Z7WEeI1- ıs dreihunder‘ elauien dürfen.
DIie stiefmütterliche Behandlung des Schulfaches 1Im AUusS- und Fortbildungsbe-
reich 1Sst nıcht gerechtfertigt. Er hat, SCHNAUSO WwI1Ie der Relıgionsunterricht, eiınen Im
Grundgesetz und In den Bayerischen Schulgesetzen verankerten Bıldungsauftrag.
Auch WENN (T} immer noch dıie Bezeichnung Ersatzfach tragt, sollte GE: WdsSs dıe Ort-
bzw Ausbildung SOWIE dıe Handhabung In der Schulpraxıs er mıiıt dem kontes-
s1onellen Relıgionsunterricht gleichgestellt werden.
ufgrun der fehlenden unıversiıtären Ausbildung der Ethıklehrer ın Bayern bedarf
der Ethikunterricht “einer solıden., zeıtlıch ausreichenden, gul strukturierten kademı-
schen Ausbildung WIEe jedes andere kognitiıve anspruchsvolle Schulfach“®? Man kÖöNnn-

beispielsweise auch für rund- und Hauptschulen als aupt- DZW ı1daktık-
ach In der Fächerkombinatıon anbıieten und aruüber hinaus Veranstaltungen mıt ph1-
losophıschen und ethıschen nhalten, hnlıch der Organıisatıon des evangeliıschen und
katholischen Relıgionsunterrichtes, den Universıtäten anbıieten.
Besonders wichtig 1st CS auch, daß ein olcher Studiengang psychologische und soz1al-
wissenschaftlıche Komponenten beinhaltet, denn diese werden 1m Rahmen der erzl1e-
hungswissenschaftlichen Fächer 91088 sehr allgemeın und vorwiegend kaum praXxI1S-
Orlentiert vermiuttelt. Aber diıese Kompetenzen sınd in einem Unterricht, iındem
die Persönlichkeit und dıie Gefühle eiınes jeden einzelnen Chulers e1ne sehr große Rol-
le spielen, VOoONn ODerster Bedeutung. Sind S1e beim Lehrer nıcht HIC eıne adäquate
Ausbıildung grundgelegt, könnte den Chulern urc unpädagogische Unterrichts-
methoden und ehlende bzw alsche Handlungsweise geschadet werden. Darüber NIN-
dus ırd der Ethıiıklehrer höchstwahrschemnlich auch selbst sehr chne!ll seiINe e1ge-
190 (Grenzen stoßen.
Genauso sınd gesprächspsychologische Kenntnisse und Fähigkeıten immens wichtig,
Jjedoch darf den Erziehern „nıcht eine quas1-therapeutische olle übertragen werden,
jedenfalls nıcht spezle als Ethiklehrerin oder -lehrer, nıcht InITÖöherem

63Maß, als dies heute 1Im Lehrerberu In der Tat ohnehın der Fall ist  “
Guter Ethikunterricht ist ohne einen kompetenten Fachmann nıcht möglıch DıIie KOMm-

dieses ' Fachmanns‘’ Lehrer äng wıederum entscheidend VonNn eiıner olıden und
tragrähıgen Ausbildung ab Wılhelm Vossenkuhl unterstreicht dıes und stellt dıe Be-
deutung und Notwendigkeıt des Faches heraus
„Dıie Ausbildung der Ethiklehrer collte nıcht 1Ur eswegen SCHOMUNCH werden,
eı1l das Verhalten vieler Jugendlicher enttäuschend und erschreckend ist ZerstörerI1-

Ebd., 34158
62 Vossenkuhl, Ethikunterricht und dıe Ausbildung der kEthıiklehrer, In er Sıttliıche Bıl-
dung, a.a.Q., 381
63 Franzen: Ethıkunterricht, Q a.0. 318
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sche Gewalttätigkeit und mangelnde Orientierung sOz1ale Gründe, dıie nıcht
WG Ethikunterricht [alleın neutralıisıert werden können Keın Unterricht kann den
ange stabılen soz1lalen Beziıehungen, Selbstwertgefühl, wechselseıtiger Ach-
(ung und Lebensperspektiven kompensieren. Es ist ehben diıeser Mangel positıven
Wertempfindungen, der dıe Jugendlichen unzulänglıc für kognitive Ansprüche
MaC: ()hne kognitive Ansprüche OMmMM! aber keın Unterricht AU  N Es 1st aner eıne

Aufgabe, dıe Jugendlichen dafür gewinnen, kognıtive Ansprüche sıch
selbst entwıckeln. Sıe ollten den Wert, den das moralısche Wiıssen für S1IEe selbst
hat, erkennen und schatzen lernen Die Ethıiklehrer ener gegenwärtig eiINeEe
schwierigere Aufgabe als bloß dıe Vermittlung ethıschen 1sSsens. Sıe mussen gleich-
zeıtig dıie Voraussetzungen der Auf- und Annahme dieses 1SSCeNSs Uurc. dıe ugendli-
chen schaiien Vielleicht ist dies derzeıt ScChwerer als es andere Dennoch sollte der
Ethikunterricht seiınem eigenen, krisenunabhängıgen Anspruch gemäßl- als
spruchsvolles Schulfach beurteilt werden. An diıesem Nspruc muß sıch dann auch
dıe Ausbildung der Ethiklehrer orlentieren. u64 In den etzten Jahren hat siıch dıe S1itua-
t10N des Ethikunterrichtes In Bayern mMerkliıc gebessert, daß das Fach auf dem
Wege Ist, VON einem „unordentlichen“ eınem „ordentlichen“ eNrTaCc werden
Auch dıe beıden Kırchen aben hre distanzıerte Haltung aufgegeben und würden 6S

egrüßen, WEINN eıne qualifizierte Ausbildung für alle Ethiklehrer stattfände Es
kommt aber immer wıieder VOL, d insbesondere AdusSs organısatorischen (Gruüunden und
auch, we1l keın Lehrer mıt entsprechender Ausbildung vorhanden ISt, der Hausmeister
mıit der Beaufsichtigung der chüler, dıe nıcht Religjionsunterricht teılnehmen, be-

wird. SO versiert manchmal Hausmeıster 1m „Heıden hüten  06 auch SeE1IN mögen,
S1Ce aben andere ufgaben rfüllen, und die chüler en eın eCcC auf einen OI -

dentlıchen Unterricht VOoON aCNLIC und dıdaktısch kompetenten Lehrern

64 Vossenkuhl, aa 0 3831


